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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.	�wie sich die Anzahl der Tarifbeschäftigten in der Justiz in den vergangenen 
fünf Jahren entwickelt hat unter Darstellung des im Haushalt vorgesehenen 
Stellensolls, der tatsächlich besetzten Stellen sowie der Anzahl der Vollzeit-
äquivalente (aufgeschlüsselt nach Landgerichtsbezirken und Entgeltgruppen 
sowie landesweiter Gesamtzahlen); 

2.	�in welchem Umfang in den vergangenen fünf Jahren und aktuell im Bereich 
der Tarifbeschäftigten in der Justiz weiterhin Einsparvorgaben umgesetzt wur-
den bzw. werden;

3.	�wie viele der Tarifbeschäftigten in der Justiz nach Ziffer 1 aktuell mit welcher 
durchschnittlichen Dauer befristet beschäftigt sind (aufgeschlüsselt nach Land-
gerichtsbezirken und Entgeltgruppen); 

4.	�in wie vielen Fällen nach Ziffer 3 eine Entfristung tarifrechtlich möglich wäre 
und mit welcher Begründung eine entsprechende Entfristung nicht erfolgt; 

5.	�wie sich die Anzahl der Beamtinnen und Beamten im Justizwachtmeisterdienst 
in den vergangenen fünf Jahren entwickelt hat unter Darstellung des im Haus-
halt vorgesehenen Stellensolls, der tatsächlich besetzten Stellen sowie der An-
zahl der Vollzeitäquivalente (aufgeschlüsselt nach Landgerichtsbezirk und Be-
soldungsgruppe sowie landesweiter Gesamtzahlen);
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  6.	�wie viele freiwillige Mehrarbeitsstunden in den vergangenen fünf Jahren im 
Tarifbereich und Justizwachtmeisterdienst in der baden-württembergischen 
Justiz jährlich geleistet wurden (aufgeschlüsselt nach Landgerichtsbezirken 
und Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen); 

  7.	�ob sie beabsichtigt, die Absicherung über die freiwillige Heilfürsorge künftig 
auf die Beamtinnen und Beamten des Justizwachtmeisterdienstes analog der 
Beamtinnen und Beamten im Justizvollzug auszuweiten und falls nein, mit 
welcher Begründung sie eine Ausweitung ablehnt;  

  8.	�seit wann welches konkrete Personalentwicklungskonzept für den Tarifbe-
reich und für den Justizwachtmeisterdienst in der Justiz verfolgt wird und falls 
es ein solches nicht gibt, mit welcher Begründung davon bisher abgesehen 
wurde; 

  9.	�wie viele Tarifbeschäftigte in der Justiz und Beamtinnen und Beamte des Jus-
tizwachtmeisterdienstes in 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030 voraussichtlich 
das Renteneintrittsalter erreichen bzw. in den Ruhestand treten werden unter 
Darlegung der Stellen sowie Vollzeitäquivalenten (aufgeschlüsselt nach Land-
gerichtsbezirk und Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe sowie landesweiter Ge-
samtzahlen);

10.	�welche konkreten Maßnahmen sie zur Steigerung der Attraktivität des Tarif-
bereichs und des Justizwachtmeisterdienstes in der Justiz in den vergangenen 
Jahren ergriffen hat.  

11.12.2025

Dr. Weirauch, Weber, Binder, Hoffmann, Ranger SPD

B e g r ü n d u n g

Die Beschäftigten in der Justiz leisten Tag für Tag einen unverzichtbaren Beitrag 
für unseren Rechtsstaat. Der Antrag soll Aufschluss über die aktuelle Situation 
der Tarifbeschäftigten in der Justiz und der Beamtinnen und Beamten im Justiz-
wachtmeisterdienst in unserem Land geben.  
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 20. Januar 2026 Nr. JUMRI-JUM-2000-42/9/2 nimmt das Mi-
nisterium der Justiz und für Migration im Einvernehmen mit dem Ministerium für 
Finanzen zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.	�wie sich die Anzahl der Tarifbeschäftigten in der Justiz in den vergangenen fünf 
Jahren entwickelt hat unter Darstellung des im Haushalt vorgesehenen Stellen-
solls, der tatsächlich besetzten Stellen sowie der Anzahl der Vollzeitäquivalente 
(aufgeschlüsselt nach Landgerichtsbezirken und Entgeltgruppen sowie landes-
weiter Gesamtzahlen); 

Zu 1.:

Die Frage 1 wird anhand der beigefügten Excel-Tabellen (Anlage 1 und 2) beant-
wortet. Ergänzend wird auf Folgendes hingewiesen:

Aufgrund der Umsetzung des Urteils des Bundesarbeitsgerichts vom 9. Septem-
ber 2020 (Az. 4 AZR 195/20 und 4 AZR 196/20) zur Eingruppierung von Tarif-
beschäftigten bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften wurden in Abweichung 
von der Stellenübersicht (§ 17 Abs. 6 LHO) des Staatshaushaltsplans 2023/2024 
insgesamt rund 2 140,0 Stellen der Entgeltgruppen 6 und 8 in Entgeltgruppe 9a 
TV-L besetzt. In den Tabellen sind diese Stellen entsprechend ihrer tatsächlichen 
Besetzung dargestellt.

Soweit ein geringer Teil der Stellen nicht besetzt ist, beruht dies im Wesentlichen 
auf personalwirtschaftlichen Gründen. Die unbesetzten Stellen werden für Er-
höhungen des Beschäftigungsumfangs der teilzeitbeschäftigten Angestellten und 
für solche, die aus der Elternzeit zurückkehren, benötigt. Auch ist eine nahtlose 
Nachbesetzung von freiwerdenden Stellen nicht immer möglich, insbesondere bei 
mehreren Bewerbungen auf eine Stelle und dem damit verbundenen Auswahlpro-
zess. Ferner stehen im Justizfachangestelltenbereich ausgebildete Justizfachange-
stellte nur einmal jährlich zur Einstellung zur Verfügung. 

2.	�in welchem Umfang in den vergangenen fünf Jahren und aktuell im Bereich der 
Tarifbeschäftigten in der Justiz weiterhin Einsparvorgaben umgesetzt wurden 
bzw. werden; 

Zu 2.:

Im abgefragten Zeitraum sind in der Justiz außerhalb des Vollzugs ausgebrach-
ter kw-Vermerke insgesamt 66,5 Stellen für Tarifbeschäftigte weggefallen. 
50,0 dieser weggefallenen Stellen waren ein Überhang aus der Notariats- und 
Grundbuchamtsreform und konnten aufgrund der sozialverträglichen Umset-
zung der Reformen nicht schon zu deren Abschluss (Ende 2017), sondern erst 
im Jahr 2021 in Abzug gebracht werden. 1,5 Stellen wurden wegen des Über-
gangs der damit verbundenen Aufgaben in den Einzelplan 06 übertragen, wei-
tere 2,5 Stellen wurden in Planstellen für Beamte umgewandelt (davon 1,0 in-
folge des Vollzugs eines ku-Vermerks). Im Übrigen diente der Stellenwegfall 
der Konsolidierung des Haushalts.

Hinzu kommen insgesamt 138,0 Stellen für Tarifbeschäftigte, die in den Jahren 
2021 bis 2026 infolge des Vollzugs eines kw-Vermerks weggefallen sind. Ins-
gesamt 76,0 Stellen davon waren ab dem Jahr 2015 der Verwaltungsgerichtsbar-
keit zur Bewältigung der Verfahrenswelle im Zusammenhang mit der Flüchtlings
welle zugegangen. Weitere 16,0 Stellen waren im Zuge der Grundbuchamts- und 
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Notariatsreform befristet worden, 45,0 Stellen dienten der Bewältigung der aus 
dem Dieselskandal resultierenden Verfahrenswelle. 

3.	�wie viele der Tarifbeschäftigten in der Justiz nach Ziffer 1 aktuell mit welcher 
durchschnittlichen Dauer befristet beschäftigt sind (aufgeschlüsselt nach Land-
gerichtsbezirken und Entgeltgruppen); 

4.	�in wie vielen Fällen nach Ziffer 3 eine Entfristung tarifrechtlich möglich wäre 
und mit welcher Begründung eine entsprechende Entfristung nicht erfolgt; 

Zu 3. und 4.:

Die Fragen 3 und 4 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet: Mit Wirkung vom 1. Januar 2024 wurde die Entfristungsinitiative für eine 
faire und nachhaltige Personalpolitik ausgeweitet. Diese Ausweitung sieht vor, 
dass Entfristungen nunmehr regelmäßig nach zwei Jahren befristeter Tätigkeit 
vorgenommen werden sollen. Diese Ausweitung hat die Anzahl der vorgenom-
menen Entfristungen deutlich erhöht. Weiter besteht die Möglichkeit, Arbeitsver-
hältnisse in besonders begründeten Einzelfällen bereits nach mindestens 18 Mo-
naten Tätigkeit zu entfristen. Unbenommen bleibt zudem die Möglichkeit, eine 
Entfristung außerhalb des Entfristungsprogramms vorzunehmen. 

Jede Entscheidung über Entfristungen oder unbefristete Einstellungen wird sorg-
fältig im Einzelfall geprüft. Eine Aufschlüsselung nach Landgerichtsbezirken und 
Entgeltgruppen kann nicht zur Verfügung gestellt werden, da die angefragten In-
formationen nicht statistisch erfasst werden und eine manuelle Auswertung einen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde. Unabhängig weist das Justizmi-
nisterium darauf hin, dass eine statistische Analyse aufgrund der Komplexität und 
Vielfältigkeit der Personalstruktur nicht in der Lage wäre, die tatsächlichen Gege-
benheiten adäquat abzubilden. Was eine weitere Ausweitung der Entfristungsini-
tiative oder die Möglichkeit einer unbefristeten Einstellung bereits vor Ablauf der 
zweijährigen Frist betrifft, ist zu beachten, dass die haushaltsrechtlichen Rahmen-
bedingungen einzuhalten sind. Die Entwicklungen der Personalbedürfnisse und  
strukturen werden kontinuierlich im Blick behalten.

5.	�wie sich die Anzahl der Beamtinnen und Beamten im Justizwachtmeisterdienst 
in den vergangenen fünf Jahren entwickelt hat unter Darstellung des im Haus-
halt vorgesehenen Stellensolls, der tatsächlich besetzten Stellen sowie der An-
zahl der Vollzeitäquivalente (aufgeschlüsselt nach Landgerichtsbezirk und Be-
soldungsgruppe sowie landesweiter Gesamtzahlen);

Zu 5.:

Die Frage 5 wird anhand der beigefügten Excel-Tabelle (Anlage 2 und 3) beant-
wortet. Ergänzend wird auf Folgendes hingewiesen:

Vor der Neuordnung des Justizwachtmeisterdienstes wurden regelmäßig Justiz-
helferinnen und Justizhelfer eingestellt, die nicht in ein Beamtenverhältnis über-
nommen werden konnten. Mittlerweile werden grundsätzlich nur noch Personen 
als Justizhelfer eingestellt, die nach einer 18-monatigen Qualifizierungsphase in 
ein Beamtenverhältnis übernommen werden können. Um eine vollständige Über-
sicht zu gewährleisten, sind daher in der beigefügten Anlage 3 neben den Beam-
ten des Justizwachtmeisterdienstes auch die Tarifbeschäftigten aufgeführt.

Soweit ein geringer Teil der Stellen nicht besetzt ist, beruht dies im Wesent
lichen auf personalwirtschaftlichen Gründen. Die unbesetzten Planstellen werden 
für Erhöhungen des Beschäftigungsumfangs der teilzeitbeschäftigten Justizwacht-
meisterinnen und -meister sowie für solche, die aus der Elternzeit zurückkehren, 
benötigt. Auch ist eine nahtlose Nachbesetzung von freiwerdenden Stellen nicht 
immer möglich, insbesondere bei mehreren Bewerbungen auf eine Stelle und dem 
damit verbundenen Auswahlprozess.
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6.	�wie viele freiwillige Mehrarbeitsstunden in den vergangenen fünf Jahren im Ta-
rifbereich und Justizwachtmeisterdienst in der baden-württembergischen Justiz 
jährlich geleistet wurden (aufgeschlüsselt nach Landgerichtsbezirken und Ent-
gelt- bzw. Besoldungsgruppen); 

Zu 6.:

Die tatsächliche Arbeitszeit wird in der amtlichen Justizstatistik nicht erfasst. Da-
rüber hinaus können Mehrarbeitsstunden bzw. Überstunden im Rahmen der gel-
tenden Gleitzeitregelung flexibel auf- und abgebaut werden. Dies erschwert eine 
nachträgliche Auswertung erheblich.

7.	�ob sie beabsichtigt, die Absicherung über die freiwillige Heilfürsorge künf-
tig auf die Beamtinnen und Beamten des Justizwachtmeisterdienstes analog  
der Beamtinnen und Beamten im Justizvollzug auszuweiten und falls nein, mit 
welcher Begründung sie eine Ausweitung ablehnt;  

Zu 7.:

Das Ministerium der Justiz und für Migration nimmt die Fürsorgepflicht gegen-
über allen Beschäftigten ernst. Im Rahmen dieser Verantwortung wurde geprüft, 
ob es möglich ist, Justizwachtmeisterinnen und -meistern analog zu den Beamtin-
nen und Beamten im Justizvollzug ein Wahlrecht zwischen der freiwilligen Heil-
fürsorge und der Eigenvorsorge, ergänzt durch staatliche Beihilfe, zu gewähren. 
Die Durchführung dieser Prüfung hat jedoch ergeben, dass sich das Berufsbild 
des Justizwachtmeisterdienstes derzeit zwar in einem Prozess des Wandels befin-
det. Trotz dieser Veränderungen unterscheidet es sich in wichtigen Aspekten wie 
Ausbildung, Aufgaben und Arbeitsbedingungen aber nach wie vor erheblich von 
dem der Beamtinnen und Beamten im Justizvollzug und im Polizeidienst. Ins-
besondere füllen sicherheitsrelevante Aufgaben nicht die gesamte Dienstzeit der 
Justizwachtmeisterinnen und -meister aus. Der Alltag sowie das Gefahrenpoten-
zial bei Gerichten und Staatsanwaltschaften lassen sich nicht vollumfänglich mit 
dem in einer Justizvollzugsanstalt vergleichen. Die Einführung eines Wahlrechts 
zwischen freiwilliger Heilfürsorge und Eigenvorsorge mit staatlicher Beihilfe für 
Justizwachtmeisterinnen und -meister wird das Justizministerium vor diesem Hin-
tergrund – insbesondere mit Blick auf die Entwicklung und den Umfang der dorti-
gen Aufgaben – weiter im Auge behalten.

8.	�seit wann welches konkrete Personalentwicklungskonzept für den Tarifbereich 
und für den Justizwachtmeisterdienst in der Justiz verfolgt wird und falls es ein 
solches nicht gibt, mit welcher Begründung davon bisher abgesehen wurde; 

Zu 8.:

Im Tarifbereich ist ein Personalentwicklungskonzept, welches die Grundlage für 
die Förderung und Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bildet, be-
reits vorhanden. Die Überarbeitung dieses Konzepts wurde initiiert, um sicherzu-
stellen, dass es den aktuellen Bedürfnissen und Anforderungen noch gerecht wird. 
Erste Schritte in diesem Prozess wurden bereits unternommen, darunter die Grün-
dung eines Lenkungskreises. In die Überarbeitung des Personalentwicklungskon-
zepts werden die Erfahrungswerte aus dem laufenden Projekt „Zukunftsstrategie 
Servicebereich“ einfließen, insbesondere im Bereich Karrieremöglichkeiten. 

Für den Justizwachtmeisterdienst ist die Erstellung eines eigenen Personalent-
wicklungskonzepts geplant.
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9.	�wie viele Tarifbeschäftigte in der Justiz und Beamtinnen und Beamte des 
Justizwachtmeisterdienstes in 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030 voraussicht-
lich das Renteneintrittsalter erreichen bzw. in den Ruhestand treten werden 
unter Darlegung der Stellen sowie Vollzeitäquivalenten (aufgeschlüsselt nach 
Landgerichtsbezirk und Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe sowie landesweiter 
Gesamtzahlen);

Zu 9.:

Die Frage 9 wird anhand der beigefügten Excel-Tabellen (Anlage 1, 2 und 3) be-
antwortet. 

10. �welche konkreten Maßnahmen sie zur Steigerung der Attraktivität des Tarif-
bereichs und des Justizwachtmeisterdienstes in der Justiz in den vergangenen 
Jahren ergriffen hat.

Zu 10.:

Das Ministerium der Justiz und für Migration hat das erklärte Ziel, die Justiz als 
attraktiven Arbeitgeber zu präsentieren. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg 
war die Einführung einer einheitlichen IT-Ausstattung für alle Beschäftigten ein-
schließlich der Auszubildenden. Dies ermöglicht eine einheitlich digitale Arbeits-
umgebung und erleichtert die Arbeit im Homeoffice, insbesondere im Service
bereich, durch die Einführung der elektronischen Akte. 

Ein besonderer Fokus liegt auf dem direkten Kontakt mit potenziellen Bewerbe-
rinnen und Bewerbern, um sie für eine Karriere in der Justiz zu begeistern. Betei-
ligungsprozesse, wie das erfolgreich abgeschlossene Projekt „Zukunftsgerichtet“, 
spielen dabei eine wichtige Rolle, um die Justiz fit für die Zukunft zu machen.

Im Rahmen der Nachwuchsgewinnung wurde der Außenauftritt kürzlich überar-
beitet. Mit Unterstützung einer professionellen Marketingagentur wurde das Per-
sonalmarketing für alle Laufbahnen modernisiert, um die Justiz in Baden-Würt-
temberg als moderne und attraktive Arbeitgebermarke zu positionieren. Die neue 
Bewerberkampagne „#seiamstaat“ nutzt nicht nur eine neue Webseite, sondern 
auch die sozialen Medien, um gezielt mit Bewerberinnen und Bewerbern in Kon-
takt zu treten und sie für die Justiz zu gewinnen.

Trotz der unternommenen Anstrengungen sieht sich das Ministerium der Justiz 
und für Migration aufgrund des zunehmend verknappenden Arbeitsmarktes mit 
erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Die Konkurrenz um qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigt, und es gilt, innovative Wege zu finden, 
um die Justiz als attraktiven Arbeitgeber zu etablieren und die besten Talente für 
sich zu gewinnen. Um dies zu erreichen, wurden die vorhandenen Ressourcen 
genutzt, um das Fortbildungsangebot für den Tarifbereich um ein Konzept zu er-
weitern, das gezielt die Qualifizierung von Quereinsteigern ermöglicht.

Auch für den Justizwachtmeisterdienst wurde ein berufsspezifisches Fortbil-
dungsangebot implementiert. Ferner werden die Unterkünfte des Fachzentrums in 
Mannheim, an dem die Qualifizierung der Justizwachtmeisterinnen und -meister 
zentral erfolgt, renoviert.

Zuletzt sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es in Baden-Württemberg gelungen 
ist, eine besondere sowie im Ländervergleich einzigartige Vergütung für die Jus-
tizwachtmeisterinnen und -meister zu schaffen. Im Vergleich zu anderen Län-
dern, in denen das Eingangsamt oft der Besoldungsgruppe A 5 zugeordnet ist 
und Beförderungen nur bis zur Besoldungsgruppe A 7 möglich sind, bietet die 
Landesjustiz eine attraktive Karriereperspektive. Denn das Eingangsamt für den 
Justizwachtmeisterdienst ist in Baden-Württemberg der Besoldungsgruppe A 7 
nebst Zulage zugeordnet und Beförderungen sind in den Spitzenämtern bis zur 
Besoldungsgruppe A 10 nebst Zulage möglich. Ferner ist auch im Tarifbereich 
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die Attraktivität durch eine Anhebung der Bezahlung gesteigert worden. Beinahe 
sämtliche Tarifbeschäftigte sind zwischenzeitlich in der Entgeltgruppe 9a TVL 
eingruppiert (zuvor EG 6 TV-L).

Gentges
Ministerin der Justiz 
und für Migration
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